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94 SHttffr. fdjttieij. ftanbhi. („9Reifterblatt") Sir. 10

tecfjntfdjert ©ereins" erfcfjienen finb, einige Angaben, bie
mir teilwetfé ergänzen.

©tefrijitätSwerf Sonja. ®aS fcl)weijerifd)e
Rapital fjat nach unferer Kenntnis in biefer Unterlief)»
ntung ftetS bie auêfcfjiaggebenbe Stolle gefpiett, obwohl
bie beutfdjen Slftionäre immer nod) über jiemtid) be=

bentenbe Soften SCftien oerfügen. ©er ©erroattungêrat
feßt fid) gegenwärtig ait§ fed)§ ©d)weijern unb brei ©er=$
tretern ber ßentratmädjte jufammett. ©ie ©efetlfcf)aft
oerfügt über 75,000 ißferbefräfte, welche Seifittng in
Bufunft nod) bebeutenb erf)öf)t werben wirb. f)f)re fämt».
fielen Rraftwerf'e liegen auf ©djweijergebiet. ©ie Unter»
nehmung ift in ©eutfehtanb an einem 3Tfciggef<f»äft in
2Batb§tiut, mit SSÖert'en in 2Batb3t)ut unb in ©prent»
berg, intereffiert. ©§ barf angenommen werben, baff
bie gefainte Beteiligung ber Sonja in ®eutfd)lanb t'aum
fünf SRilliotten ^rattfert überfteigt, woraus ju fcf)ließen
ift, baß itaf)eju fämtticfje in ber Sonja inoeftierten beutfdjen
Kapitalien gegenwärtig in Stnlagen in ©eutfehtanb in»

oeftiert fittb, rcährenb anttähernb ba§ gefamte fct)roeije=
rifetje Kapital in ber ©djweij unb in fjrant'reid) unter»
gebradjt ift. Übrigens ift bie ©efettfdjaft in granfreid)
bebeutenb ftärter intereffiert öt§ in ®eutfd)tanb. Se»
treffenb bie tßrobuf'tion ber Sonja wirb man nicht ftart
fet)tgef)en, wenn man rechnet, baß jirt'a 60—65 "/» nad)
ben 3entratmäct)ten ausgeführt werben. ©ie Sonja ift
an feiner fjntereffengruppe ber ©tef'trijitätSinbuftrie be=

teitigt unb ift and) oon febem ©inftuß ber beittfd)en
Jjochftnauj unb ©roßinbuftrie oottfommen unabhängig,
©ie ©eteiligung baperifdjer unb öfterreid)ifd)er Rapi»
tatiften an ber Unternehmung erftärt fid) bitrd) bie @nt=

widtung ber ©efettfdjaft.
© o 11 h a r b w e r f e für e l c f t r o d) e m i f d) e ,1 u

bit ft rie, ©obio. ®a§ Kapital würbe feinerjeit jur
.Jjalfte burd) bie 3t. ©. „VRotor" in ©aben (©cfpoeij),
unb jur Jpälfte burd) eine beutfdje ifjUtereffengruppe ge=

jeidjuet. @S barf baßer nid)t überrafd)en, baff ein großer
©eit ber ißrobuftion (^erro=Silicium, Rarbtb ufw.) nad)
®eittfcf)tanb geht. ©ie ©ottharbwerfe fittb oont 31. ©. ©.»
unb ©iemenS=Konjern unabhängig.

©ie fyitmen ©uftao 9Beinmann in 3ürid),
mit,:^abrifett in Rattnad) ttttb ©fjaoornat), ©regor
© t ä d) e t i n itt ©emapaj, B- @ P o e r r p itt $ I u m §,
fittb oottftänbig prioate Unternehmungen. ©eren ©efißer
finb fchweijerifdjer ^Rationalität unb oon feiner attS»

Iättbifcl)en fyinattj» ober Qnbuftriegruppe abhängig.
©ie © I e f t r o ch e m i f d) e tt SB e r f e ©urtneflen

fittb ebenfalls eine rein fd)roeijerifd)e ©efettfdjaft, fomoht
toaS bie Seitung als baS baritt angelegte Kapital an»

betrifft.
©ie ftarbibfabrifen in Le, Day unb 3fatatt finb int

©efiße oott jwei ©ruppen weftfd)weijerifd)er, namentlich
waabtlänbifd)er Qnbuftrietter.

©ie ©efeltfdjaft Procédés Paul Girod, mit Rarbib»
fabrif in Courtepin unb ©teftroftahffabrifen in f^ranf»
reich, würbe oom ^reiburger Paul Gi'öd gegrünbet. ©ie
hatte bis oor furjem ihren ©iß itt Vienenburg, 3hr
©djmerpttnft liegt heute in jftantretet). ®aS Unter»
nehmen arbeitet auäfdjließtid) mit fdjroeijeriidjem unb
franjöfifdjem Kapital unb ebenfoteher Seitung.

©ie ©efettfdjaft Produits Azotés in Martiutiy ift
eine franjöftfclje Unternehmung, ©ie fabriziert Satffticf»
ftoff mit eigenem unb frembem ,Rarbib unb führt baS»

fetbe nad) ben ©ntentetänbern attS.
©ie ©tef'tro werfe (Reichen bad) 3t. ©. finb im

©efiße einer Sujertxer ©ruppe unb arbeiten au§fd)tieß=
lieh mit @d)weijermittetn.

«. fym altgemeinen fann gefagt werben, baß bie fc()weije=
r ifch e .ftar b ib iiibuftr ie eine nationale ffitbuftrie ift. ©ie
hat I)ier bereits oor jwanjig fahren Boben gefaxt unb

itt hohem SRaße jur ©ntmid'tung ber ©teftrijitätSinbuftrie
beigetragen, ©ie bat ben fd)meijerifd)en ©fjaraf'ter auch

heute nicht oertoren.
(„SRitteitungen beS ©dpeij. 3tjeti)ten=BereinS".)

fie Sfrurflug Der

«on J. H. U.

Sitte ©igentumSgrenjen unb wo nötig bei ©eroitutS'
grenjen müffett itact) ber 3Sermard)ungSinftruftion unb
attbern bejügtichen ©efetjesbeftimmungen oermardjt werben,
©in genauer StBalbptan ttttb eine forgfättige SRardp
befchreibttng fiebern bie SBatbgrenjen am juoertäffigften.
©ie ermöglichen, oertoren gegangene ©rettjjeichett jeber»

jeit nett ju beftimnten. ®ie Berntard)ung fott beuttich uttb

bauerhaft fein, fie barf nirgenbS 3'oeifet übrig taffen.
®ie ©renjen fotten burch ÏÏRarchftein oerfidjert fein,

©ie fotten attS mögtid)ft wiberftanbSfähigem VRaterial
(ant beftett ©ranit) beftehen, eine regelmäßige fyorm be»

fißen ttnb eine Vluntmer, attenfattS auch bie StnfangS»
buchftaben ber 3tnftößer tragen. ®ie Vlumerierung ber

SRardjfteine gefd)iet)t fo, baß ber 3Batb jur Sinf'en liegt,
matt beginnt mit Stummer 1, wo man ben 3Batb ge»

wöhttlid) betritt. Q^ber ©teilt fott fenfredjt ttttb fo ge»

ridjtet fein, baß er auf bie fotgenbe Stummer jeigt. 3>iet»

fach roerben bie 3tummerjeicf)en, SBinfet mit roter f^arbe
gefärbt.

®ie meiften Ratttotte fcfjreibett eine gefamte Sänge
ber SRardjfteine oon 75 cm oor. ®er etwa 20 cm attS

bem Stoben heroorragenbe Ropf wirb itt einer ©röße
oon jirf'a 16 : 16 cm behauen, ©er in ben ©oben ju
oerfenfenbe ©eil fott biefer unb unten ftad), nicht juge»
fpißt fein; man täßt ihn roh- ©er ©teilt fott ant gmfP
mit ©teilten umgeben ober wenigftenS burchwegS mit
reiner ©rbe ttttb biefe feft geftantpft fein (nie mit Stafen,
Sattb, ©raS ttttb bergteid)en). Bor bent ©eßen ift ber

ißunft ju oerfichertt. ®aS ©integen oon (3iegel,
Statten, Rugettt) je ttad) SanbeSübung hat befottberS ba

SBert, wo feine glätte aufgenommen uttb wo bloße Stcfer»

fteine gefeßt werben.
3ttS natürliche ©renjen bürfen gelten, fd)arfe ©erg»

ttttb getSgräte, fytitffe uttb ©äd)e mit unoeränbertichen
Ufern ; ihre SlttfangS» uttb ©nbputtfte müffen jebod) burd)
f'ünfttiche SRardjen fennttid) gemacht werben. Scannen
ttnb 3ärtne finb atS SRarchen unbrauchbar. 2Bo oer»

änbetdiche $lußufer ober SBege bie ©renje bitben, fittb
biefe burch Bintermardjen ju oerfidjertt ttnb jwar eittweber
beibfeitig ober abwedjfetnb bei.bfeitig, wo oiete Rrüm»
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KRISTALLSPIEGEL
in feiner Ausführung, in jeder
Schleifart und in jeder Façon mit
vorzüglichem Beiag aus eigener
Belegerei liefern prompt, ebenso
alle Arten unbelegte, geschliffene und
— ungeschliffene —

KRISTALLGLASER
sowie jede Art Metall - Verglasung
— aus eigener Fabrik —
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technischen Vereins" erschienen sind, einige Angaben, die
wir teilweise ergänzen.

Elekrizitätswerk Lonza. Das schweizerische
Kapital hat nach unserer Kenntnis in dieser Unterneh-
mung stets die ausschlaggebende Rolle gespielt, obwohl
die deutschen Aktionäre immer noch über ziemlich be-
deutende Posten Aktien verfügen. Der Verwaltungsrat
setzt sich gegenwärtig aus sechs Schweizern und drei Ver-z
tretern der Zentralmächte zusammen. Die Gesellschaft
verfügt über 75,000 Pferdekräfte, welche Leistung in
Zukunft noch bedeutend erhöht werden wird. Ihre samt-,
lichen Kraftwerke liegen auf Schweizergebiet. Die Unter-
nehmung ist in Deutschland an einen? Zweiggeschäft in
Waldshut, mit Werken in Waldshut und in Sprem-
berg, interessiert. Es darf angenommen werden, daß
die gesamte Beteiligung der Lonza in Deutschland kaum
fünf Millionen Franken übersteigt, woraus zu schließen
ist, daß nahezu sämtliche in der Lonza investierten deutschen
Kapitalien gegenwärtig ii? Anlagen in Deutschland in-
vestiert sind, während annähernd das gesamte schweize-
rische Kapital in der Schweiz und in Frankreich unter-
gebracht ist. Übrigens ist die Gesellschaft in Frankreich
bedeutend stärker interessiert dls in Deutschland. Be-
treffend die Produktion der Lonza wird man nicht stark
fehlgehen, wenn man rechnet, daß zirka 60— 65 "/« nach
den Zentralmächten ausgeführt werden. Die Lonza ist
an keiner Interessengruppe der Elektrizitätsindustrie be-

teiligt und ist auch von jedem Einfluß der deutschen
Hochfinanz und Großindustrie vollkommen unabhängig.
Die Beteiligung bayerischer und österreichischer Kapi-
talisten an der Unternehmung erklärt sich durch die Ent-
Wicklung der Gesellschaft.

Gott hard werke für elekt ro - ch emisch e In-
du strie, Bodio. Das Kapital wurde seinerzeit zur
Hälfte durch die A. G. „Motor" in Baden (Schweiz) -

und zur Hälfte durch eine deutsche Interessengruppe ge-
zeichnet. Es darf daher nicht überraschen, daß ein großer
Teil der Produktion (Ferro-Silieium, Karbid usw.) nach
Deutschland geht. Die Gotthardwerke sind vom A. E. G.-
und Siemens-Konzern unabhängig.

Die Finnen Gustav Weinmann in Zürich,
mit). Fabriken in Kallnach und Chavornaq, Gregor
Stäch elin in Ve r n a p a z, P. S p o e r rp in Flu m s,
sind vollständig private Unternehmungen. Deren Besitzer
sind schweizerischer Nationalität und von keiner aus-
ländischen Finanz- oder Jndustriegruppe abhängig.

Die Elektro-chemisch en Werke Gurtnellen
sind ebenfalls eine rein schweizerische Gesellschaft, sowohl
tvas die Leitung als das darin angelegte Kapital an-
betrifft.

Die Karbidsabriken in Im. Dar und Aarau sind im
Besitze von zwei Gruppen westschweizerischer, namentlich
waadtländischer Industrieller.

Die Gesellschaft Uraeello.« Uun> Uiroch mit Karbid-
fabrik in Uourtepiu und Elektrostahlsabriken in Frank-
reich, wurde vom Freiburger Uun! Uvoll gegründet. Sie
hatte bis vor kurzem ihren Sitz in Neuenburg. Ihr
Schwerpunkt liegt heute in Frankreich. Das Unter-
nehmen arbeitet ausschließlich mit schweizerischen? und
französischen? Kapital und ebensolcher Leitung.

Die Gesellschaft l'ràiit« àatás in Uurtchnv ist
eine französische Unternehmung. Sie fabriziert Kalkstick-
stoff mit eigenen? und fremden? Karbid und führt das-
selbe nach den Ententeländern aus.

Die Elektro werke Reich en bach A.-G. sind in?

Besitze einer Luzerner Gruppe und arbeiten ausschließ-
lich mit Schweizermitteln.

>. Im allgemeinen kann gesagt werden, daß die schweize-
rische'Karbidindustrie eine nationale Industrie ist. Sie
hat hier bereits vor zwanzig Jahre?? Boden gefaßt und

in hohe??? Maße zur Entwicklung der Elektrizitätsindustrie
beigetragen. Sie hat den schweizerischen Charakter auch

heute nicht verloren.
(„Mitteilungen des Schweiz. Azetylen-Vereins".)

Sie VerimchiW der Wälder.
Von ». (1.

Alle Eigentumsgrenzen und wo nötig bei Servituts-
grenzen müssen nach der Vermarchungsinstruktion und
andern bezüglichen Gesetzesbestimmungen vermarcht werden-
Ein genauer Waldplan und eine sorgfältige March-
beschreibung sichern die Waldgrenzen am zuverlässigsten.
Sie ermöglichen, verloren gegangene Grenzzeichen jeder-
zeit neu zu bestimmen. Die Vermarchung soll deutlich und

dauerhaft sein, sie darf nirgends Zweifel übrig lassen.
Die Grenzen sollen durch Marchstein versichert sei??.

Sie sollen aus möglichst widerstandsfähigem Material
(an? besten Granit) bestehen, eine regelmäßige Form be-

sitzen und eine Nummer, allenfalls auch die Anfangs-
buchstaben der Anstößer trage??. Die Numerierung der

Marchsteine geschieht so, daß der Wald zur Linken liegt,
mai? beginnt mit Nummer 1, wo man den Wald ge-

wöhnlich betritt. Jeder Stein soll senkrecht und so ge-

richtet sein, daß er auf die folgende Nummer zeigt. Viel-
fach werden die Nummerzeichen, Winkel mit roter Farbe
gefärbt.

Die meisten Kantone schreibe?? eine gesamte Länge
der Marchsteine von 75 am vor. Der etwa 20 am aus
dem Boden hervorragende Kops wird in einer Größe
von zirka 16 : 16 am beHauen. Der in den Boden zu

versenkende Teil soll dicker und unten flach, nicht zuge-
spitzt sein; man läßt ihn roh. Der Stein soll am Fuße
mit Steinen umgeben oder wenigstens durchwegs mit
reiner Erde und diese fest gestampft sein (nie mit Rasen,
Laub, Gras und dergleichen). Vor den? Setzei? ist der

Punkt zu versichern. Das Einlegen von Zeuge?? (Ziegel,
Platten, Kugeln) je nach Landesübung hat besonders da

Wert, wo keine Pläne ausgenommen und wo bloße Acker-

steine gesetzt werden.
Als natürliche Grenzen dürfen gelte??, scharfe Berg-

und Felsgräte, Flüsse und Bäche mit unveränderlichen
Ufern; ihre Anfangs- und Endpunkte müssen jedoch durch

künstliche Märchen kenntlich gemacht werden. Tannen
und Zäune sind als Märchen unbrauchbar. Wo ver-
änderliche Flußufer oder Wege die Grenze bilden, sind
diese durch Hintermarchen zu versichern und zwar entweder
beidseitig oder abwechselnd beidseitig, wo viele Krün?-

I M
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outngen oorEommen, fetgt man fyippuntte unb fertigt
sttien i)3lan an.

2lts tunftlidje 9Jlarc£)en werben anerîannt: ÏÏRardp
Iteine ober ßagerfteine, ober fyelfen begeictjnet. gn mert=
fofein îerrain ober als lofe ftddturgrenge f'önnen aucf)
©ämme, fötauern mit 3lnfang§= unb ©nbmardfen als
®tengmard)en bienen. fDiardtpfäfilr" (@id)en= ober Särdfew
Mg) fallen nur Stnroenbung finben, mo Steine feilten.

Sei Seftimmung ber 3)iarct)punfte gilt als fKegel,
'1" jebem SBinEel non gmei ficf) treffenben Sinieit einen
$unt't gu fetzen. ®ie (Entfernung gmeier 9Rard)en foil
pid)t über 150 SJleter, auf mertlofem Serrain nid)t
über 1200 Stfteter betragen, ift bie (Entfernung größer,
1p fetzt man Säufer ÇQwifdienfteine). Surge (Entfernungen
i'Ub gu nermeiben. Son einem fDlardjftein sunt anbern
loll man in 3üftrumentSböl)e feilen tonnen. SUS eigent=

jidjer ©rengpunEt gilt beim tüiardjftein, bas ßentrum
ooSfelbeit, bei Sagerfteinen bieSRitte bcs.freuses. 3mifd)en
5fei 3)lard)en gilt bie gerabe Sinie als ©rettge, menu
>dd)t§ anbereS fpegietl gefdjrieben ftef)t. Stammt auf beut
•bfardipunf't ein pfeifen ober ein grofjer Sagerftein oor,
lo Eanu man baS ©renggeid)en in biefe einbauen. ®a=
9^9en ift c? ungutäffig, foIcReS an eine ©amte :e. angit=
oringen ober bie ©igentumSgrengen burd) [rolgpfäble gu
Moidjnen. Sofern nidjt ißläne mit amtlicher ©enebmi=
•Böig aufgenommen finb, ift über, bie ©renken ein genauer
<>efd)rieb anzufertigen unb ,benfelben burcif) bie Slnftöffer
Mp. 23ebörben fontrotlieren ititb untergeid)nen zu laffcn.

®ie ©igentumSgrengen follteu roenigftenS alle ,labre
Einmal begangen, werben. fyeb)It ein 9Rard)fiein ober
prupeift er fiel) als befdfäbigt, fo wirb man iï)n: unter
"iigiel)ung beS 9lnfiöf)erS wieber £)erfteEen. Qu ben

Reiften Stantonen ift eS gefetdidie ißorfdjrift, baff wo
Ißalb au SBatb grenat, bie 9Rard)time auf jebe Seite 1 m
offen bleiben foil. ©S gibt and) Stantone, wo meines

^"tffenS bie SJorfcE>rift beftebt bie 9Jtard)linie auf jebe Seite
- oi offen zu balten. ©S b)at bieS uieleS für fiel), erftenS
gibt burd) biefe Sdmcife bem ,s3olgmud)S fein fRaum
oerloren. ©er SÖoben wirb oom SBalbe wof)l ausgenutzt,
od« unb red)ts ertuaebfen am fRattbe [tariere Stämme

Onb bilbet fiel) beibfeitig eine Slrt SBalbranb, waS un=
oebingt aucl) feinen ißorteil bat. ©urd) baS Überwarfen
oiï SRardjlinie finb fd)on uietfad) Streitigf'eiten entftanben.

®ie ©emeinbe» unb .ftorporationSwalbungen finb
burdjweg gut oermarcl)t unb befteljen meiftenS richtige
fpläne. ©Dagegen laffen bie 9Rard)en non fßrioatmaltn
befi^eru oielfad) febr zu wünfdjen übrig. ©S beftefjeu
manchmal febr traurige 9Rard)oerbäItmffe. 9Bo bie S?a=

tafternermeffuug fd)oit oorüber ift, finb bie 9Rarcl)oer=
bältniffe fdjon geregelt, wo fie noeb nicbjt ift, wirb fie
Drbnung tjieriri fdjaffen.

Uerbandsvmen.
©ic (öeitcrnluet'fammlung öes 5cl.uuel3eui<

fd?eu Jljetylettwefcins wirb am 22. unb 23. 3uni
in Sern abgebalten.

JtttttelftmtteBewegung. ©erinternationale
fßerbanb gum Stubium ber SSerbättniffe be§
SO^èittelftanbeë, beffen SSureau bis gum ®rieg§au3=
bruche in Srüffet mar, l)at gufolge ber Snitiattbe ber
f(f)weigetifd)en SJtitgtieber feine ©ätigEeit gunäcbft in
rebngiertem Umfange wieber aufgenommen.

©in Komitee, beftebenb aus ben aud) in ®emerbe=
Eteifen allgemein beEannteu SB. ßrebS, Seon ®e=

noub, 21. "Äurer, ®r. Sübi, £. Dlibier unb ©r. §atten=
fdjmiler, bat berfuä)t, bie SRitgtieberbeiträge au§ ben
Perfd)iebeuen ßänbern eiugugieben, unb ber ©rfolg war
beffer als erwartet werben Eonnte.

©iefer ©age Earn nun ba§ erfte §eft beS wteber
erfäjeinenben „SBulletinS" beoauS mit wertboHen, gu=
fammenfaffenben Arbeiten über fpegieHe 9RittelftanbS=
fragen ber Sdfmeig (©enoffenfdbaftSmefen, ©ubmif[ton§=
fragen, S3orgunwefen, lanbwirtfdjaftlicbe S^agen, S3e=

rufSfragen unb ßebrftetlenbermittlung).

Husstellungswesen.
©rflclhtng eines ftänöigeit 9Jtuftermeffe=©cbäubcs

in Sfafel. ©er fRegieutngSrat bat bent S3erid)t beS Dr=
ganifationSEomiteeS ber Scbweig. EOtuftermeffe betreffenb
fßrofeftionSftubien für bie ©rftellung eines ftänbigen
SRitftermeffe ©ebäubes auf bent 2lreal beS alten
S3ab.i.fd)enS3aE)nbofe§ gugeftimmt.

Uerscbiedeaes.
Sum DJtitgtieb bcö öiutEollcgtuntö Per Stöbt ^ürid)

an Stelle beS oerftorbenen Ingenieurs ®r. 9îob. fötofer
würbe oom Stabtrat fßrof. |)ugo S tub er in 3üvid) 7
gewäbtt.

©ebiinbe Schätzungen «nb Sranb Slffefuranj int
föanton 3iivtrf). ©er SîantonSrat bat folgenbe allgemein
ittlereffierenbe, Eurge SSorlage über baSS3erfabren
bei ©ebäubefd)äbungen, bie SSergütung ber
S3ranbfd)äben unb bie geftfetgung ber iöranb
affeEurang Steuer angenommen :

§ 1. ®ie ©infdjäbungen ber ©ebäube finb gu ben
gurgeit ber ©infd)äbung am Drte beftebenbenS3au
E oft en oorgituebmen. ^ieroon finb wertoerminbernbe
fyat'toren (nieberer SSerEebrSwert, SUterSabnülzung, fd)led)ter
baulid)er Quftanb beS ©ebättbeS unb bergleidjen) in 9lb=

red)nung gtt bringen.
§ 2. Stile @infd)ätzungen finb foroobt im Sd)ätzungS.

protoEoll als and) im ©rmtbbucf) alS^riegSfd)äbung
gu begeidjnen unb in normalen ßoiten mit bem bann»
gumaligen SBert in Überein ft i m mung gtt bringen.

§ 3. ©ie (gefamten) SdjäbuttgS ^ommiffionert ber
S3ranboerfid)eiung§=2(nftalt baben in allen gälten, aud)
bann, menn bereits eine 9leueinfd)ätzung ftattgefunben
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"jungen vorkommen, setzt man Fixpunkte und fertigt
w'ien Plan an,

Als künstliche Märchen werden anerkannt: March-
steine oder Lagersteine, oder Felsen bezeichnet. In wert-
losem Terrain oder als lose Kulturgrenze können auch
Dämme, Mauern mit Anfangs- und Endmarchen als
^renzmarchen dienen, Marchpsähl? « Eichen- oder Lärchen-
l)vlz) sollen nur Anwendung finden, wo Steine fehlen.

Bei Bestimmung der Marchpnnkte gilt als Regel,
"» jedem Winkel von zwei sich treffenden Linien einen
Punkt zu setzen. Die Entfernung zweier Märchen soll
sticht über I-7Ü Meter, auf wertlosem Terrain nicht
über l2lw Meter betragen, ist die Entfernung größer,
ist setzt man Läufer (Z?vische??stei??et, Kurze Entfernungen
stud zu vermeiden. Von einein Marchstein zum andern
stll man in Jnstrumentshöhe sehen können. Als eigent-
stcher Grenzpunkt gilt beim Marchstein, das Zentrum
desselben, bei Lagersteine?? die Mitte des Kreuzes, Zwischen
5wei Märchen gilt die gerade Linie als Grenze, wenn
stichtg anderes speziell geschrieben steht. Kommt aus den?

marchpunkt ein Felsen oder ein großer Lagerstein vor,
st' kann man das Grenzzeichen ii? diese einHauen. Da-
hegen ist es unzulässig, solches ai? eine Tanne ?c, anzu-
fingen oder die Eigentumsgrenzen durch Holzpfähle zu
^zeichnen. Sofern nicht Pläne mit amtlicher Genehini-
Mng aufgenommen sind, ist über, die Grenzen ein genauer
Beschàg anzufertigen und.denselben durch die Änstößer
ì'esp, Behörde?? kontrollieren und unterzeichnen zu lassen.

Die Eigentumsgrenzen sollte?? wenigstens alle Jahre
'""mal begangen, werden. Fehlt ein Marchstein oder

Erweist er sich als beschädigt, so wird man ihn unter
àiziehung des Anstößers wieder herstellen. In den
Meisten Kantonen ist es gesetzliche Borschrift, daß wo
Wald an Wald grenzt, die Marchlinie aus jede Seite l m
"sfei? bleibe?? soll. Es gibt auch .Kantone, wo meines
Wissens die Borschrift besteht die Marchlinie aus jede Seite
- offen zu halten. Es hat dies vieles für sich, erstens
hcht durch diese Schneise dein Holzwuchs kein Raun?
"frloren, Der Boden wird von? Walde wohl ausgenutzt,
mks und rechts erwachsen am Rande stärkere Stämme

und bildet sich beidseitig eine Art Waldrand, was un-
mdingl auch seinen Borteil hat. Durch das Überwachsen
^r Marchlinie sind schon vielfach Streitigkeiten entstanden.

Die Gemeinde- und Korporations?valdu??gen sind
durchweg gut vermarcht und bestehen meistens richtige
Pläne. Dagegen lassen die Märchen von Privatwald-
besitze??? vielfach sehr zu wünschen übrig. Es bestehen
manchmal sehr traurige Marchverhältniffe. Wo die Ka-
tastervermessung schon vorüber ist, sind die Marchver-
Haltnisse schon geregelt, wo sie noch nicht ist, wird sie

Ordnung hierin schaffen.

Oànazmîen.
Die Generalversammlung des Sestrveizeri-

sehen Azetylenvereins wird am 22, und 23. Juni
in Bern abgehalten,

Mittelstandsbewegung. Der Internationale
Verband zum Studium der Verhältnisse des
Mittelstandes, dessen Bureau bis zum Kriegsaus-
bruche in Brüssel war, hat zufolge der Initiative der
schweizerischen Mitglieder seine Tätigkeit zunächst in
reduziertem Umfange wieder aufgenommen.

Ein Komitee, bestehend aus den auch in Gewerbe-
kreisen allgemein bekannten HH. W. Krebs, Leon Ge-
nond, A, Kurer, Dr. Lüdi, C. Olivier und Dr, Hätten-
schwiler, hat versucht, die Mitgliederbeiträge aus den
verschiedenen Ländern einzuziehen, und der Erfolg war
besser als erwartet werden konnte.

Dieser Tage kam nun das erste Heft des wieder
erscheinenden „Bulletins" heraus mit wertvollen, zu-
sammenfassenden Arbeiten über spezielle Mittelstands-
fragen der Schweiz (Genossenschaftswesen, Submissions-
fragen, Borgunwesen, landwirtschaftliche Fragen, Be-
rufsfragen und Lehrstellenvermittlung).

MzM»ui>g5«e5e»,
Erstellung eines ständigen Mustermesse-Gebäudes

in Basel. Der Regierungsrat hat dein Bericht des Or-
ganisationskomitees der Schweiz, Mustermesse betreffend
Projektionsstudien für die Erstellung eines ständigen
Mustermesse-Gebäudes auf dein Areal des alten
Badischen Bahnhofes zugestimmt.

bencdieae»«!.
Zum Mitglied des Baukolleginms der Stadt Zürich

au Stelle des verstorbenen Ingenieurs Dr. Rob, Moser
wurde von? Stadtrat Prof. Hugo Stud er in Zürich 7
gewählt.

Gebäude-Schätzungen und Brand-Assekuranz im
Kanton Zürich, Der Kantonsrat hat folgende allgemein
interessierende, kurze Vorlage über das Verfahren
bei Gebäudeschätzungen, die Vergütung der
Brandschäden und die Festsetzung der Brand-
assekuranz-Steuer angenommen:

8 1, Die Einschätzungen der Gebäude sind zu den
zurzeit der Einschätzung am Orte bestehenden Bau-
kosten vorzunehmen. Hiervon sind wertvermindernde
Faktoren (niederer Verkehrswert, Altersabnützung, schlechter
baulicher Zustand des Gebäudes und dergleichen) in Ab-
rechnung zu bringen,

ß 2. Alle Einschätzungen sind sowohl in? Schätzungs
Protokoll als auch im Grundbuch als Kriegsschätzung
zu bezeichnen und in norm alen Zeiten mit dem dann-
zumaligen Wert in Übereinstimmung zu bringen.

§ 3, Die (gesainte??) Schätzungs-Kommissionen der
Brandversicherungs-Anstalt haben in allen Fällen, auch
dann, wenn bereits eine Neueinschätzung stattgesunden
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